
Große Kreisstadt Werdau 
Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der  

Ortschaftsratswahl Langenhessen am 9. Juni 2024 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Juni 2024 das folgende 
Wahlergebnis festgestellt:  
 
Zahl der Wahlberechtigten:      1.379 
Zahl der Wähler:         1.009 
Zahl der ungültigen Stimmzettel:               37 
Zahl der gültigen Stimmzettel:              972 
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen:               2.813 
 
Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf: 
 

Lfd. 
Nr. 

Name der Partei oder 
Wählervereinigung 

Kurzbe- 
zeichnung 

Stimmen Sitze 

     
1 Unabhängige Liste Werdau UL 1.090 3 

 
2 Freie Wählergemeinschaft Werdau e.V. FW  1.059 3 

 
3 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU 664      2 

 
Gewählt sind folgende Bewerber: 
 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname 
 

Beruf oder Stand Partei oder 
Wähler- 

vereinigung 

Zahl der 
gültigen 
Stimmen 

     
1 Russ, Jana 

 
 

Zahnarzthelferin 
 
 

UL 
 
 

907 

2 Werler, Andreas Thomas Technischer Leiter UL 103 
 

3 
 

Hopf, Sabrina Automobilkauffrau UL 49 

1 Fischer, Steffen 
 

Elektromeister 
 

FW 753 

2 
 

Feurich, Marcel Marktleiter FW 306 

3 1 Sitz blieb unbesetzt, da 
nicht genügend Bewerber 
kandidierten. 

 FW  

1 Gonschorek, Heike Kaufmännische Leiterin CDU 275 
 

2 Müller, Philipp Medizinpädagoge/Prokurist 
Standortleitung 

CDU 202 

 
 
Ersatzperson: 
 

Lfd. 
Nr. 

Familienname, Vorname 
 

Beruf oder Stand Partei oder 
Wähler- 

vereinigung 

Zahl der 
gültigen 
Stimmen 

     
1 Schaarschmidt, Roman Angestellter UL 

 
31 

1 Orlich, Marcel Zimmerer CDU 187 
     



Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, 
kann innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die 
Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde  
 

Landratsamt Zwickau  
Amt für Kommunalaufsicht 
Robert-Müller-Straße 4 - 8 
08056 Zwickau 

 
erheben. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr 
geltend gemacht werden.  
 
 
Werdau, 18. Juni 2024 
 
 
Kristensen 
Oberbürgermeister 
 
 


